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Merkblatt über Datenschutz und Datensperre 
 
 
 
Immer wieder treten Fragen zum Thema Datenschutz auf. Wir haben Ihnen die wichtigsten 
Bestimmungen des Datenschutzgesetzes (DSG) nachfolgend zusammengestellt: 
 
Grundsätze für das Bearbeiten von Personendaten (§ 4, Absatz 1 und 4 DSG) 
 
1)  Personendaten dürfen bearbeitet werden, wenn eine gesetzliche Grundlage besteht. 
4)  Daten dürfen nur zu dem Zweck bearbeitet werden, der bei der Beschaffung angegeben 

wurde, der aus den Umständen ersichtlich ist oder der gesetzlich vorgesehen ist. 
 
Bekanntgabe von Personendaten (§ 8, Absatz 1 und § 9, Absatz 1 und 2 DSG) 
 
8.1) Öffentliche Organe dürfen Personendaten bekannt geben, wenn dafür gesetzliche 

Grundlagen bestehen oder wenn die Daten für den Empfänger im Einzelfall zur Erfüllung 
seiner öffentlichen Aufgabe notwendig sind. 

9.1)  Die Einwohnerkontrolle gibt einer privaten Person oder Organisation im Einzelfall auf 
Gesuch hin ohne Einschränkung Name, Vorname, Adresse, Datum von Zu- und Wegzug 
sowie Beruf einer Person bekannt. 

9.2)  Zuzugsort und Wegzugsort, Geburtsdatum, Geschlecht, Zivilstand und Heimatort 
(Nationalität) einer Person werden bekannt gegeben, wenn ein berechtigtes Interesse 
(wenn Rechtsmissbrauch und Neugier ausgeschlossen werden können) glaubhaft 
gemacht wird. 

 
Sperrung von Daten (§ 11 DSG) 
 
Die betroffene Person kann die Bekanntgabe ihrer Daten an private Personen und 
Organisationen sperren lassen. Die Bekanntgabe ist trotz Sperrung zulässig, wenn 
a)  das öffentliche Organ hierzu gesetzlich verpflichtet ist oder 
b) die gesuchstellende Person oder Organisation glaubhaft macht, dass die Sperrung sie in 

der Verfolgung eigener Rechte gegenüber der betroffenen Person behindert. 
 
Die Sperre kann jederzeit durch schriftliche Mitteilung an die jeweilige Abteilung wieder 
aufgehoben werden. 
 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
 
 
 
Uitikon, Februar 2008 



 
 
 
 
 
Datensperre 
gemäss § 11 des kantonalen Datenschutzgesetzes 
 
Hiermit beantrage ich die Sperre meiner Personendaten gemäss Datenschutzgesetz (DSG) für: 
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass damit meine Adresse nicht für schützenswerte ideelle Zwecke in Form von 
Adresslisten bekannt gegeben wird. Hingegen gilt die Sperre nicht für die in § 11 DSG genannten Ausnahmen. 
 
 
 
Name, Vorname:  ______________________________________________________ 
 
Adresse:   ______________________________________________________ 
 
Geburtsdatum:  ______________________________________________________ 
 
Datum, Unterschrift:  ______________________________________________________ 
 
 
 
§ 11 DSG: 
 
Die betroffene Person kann die Bekanntgabe ihrer Daten an private Personen und Organisationen sperren lassen. 
Die Bekanntgabe ist trotz Sperrung zulässig, wenn 
a) das öffentliche Organ hierzu gesetzlich verpflichtet ist oder 
b) die gesuchstellende Person oder Organisation glaubhaft macht, dass die Sperrung sie in der Verfolgung 

eigener Rechte gegenüber der betroffenen Person behindert. 
 
 
 
 
Einsenden an: Einwohnerkontrolle, Zürcherstrasse 59, 8142 Uitikon ZH 


